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damit zusammenhängende Fragen im Nahen und Mittleren
Osten, auch künftig zur Stärkung der regionalen und interna-
tionalen Zusammenarbeit beizutragen, und nimmt in diesem
Zusammenhang Kenntnis von den Gesprächen, die auf der
zwanzigsten Tagung der Leiter nationaler Drogenbekämp-
fungsbehörden Lateinamerikas und der Karibik vom 4. bis
7. Oktober 2010 in Lima geführt wurden645;

27. begrüßt die laufenden Anstrengungen zur Stär-
kung der regionalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung
des unerlaubten Drogenverkehrs und der Abzweigung von
chemischen Ausgangsstoffen, die von den Mitgliedern der
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, der Shanghaier Organi-
sation für Zusammenarbeit, der Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit, der Organisation des Vertrags über kol-
lektive Sicherheit, der Eurasischen Gruppe zur Bekämpfung
der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie von
anderen zuständigen subregionalen und regionalen Organisa-
tionen und Initiativen unternommen werden, darunter der Ak-
tionsplan betreffend die Bekämpfung des Terrorismus, des
unerlaubten Drogenverkehrs und der organisierten Kriminali-
tät, der auf der unter der Schirmherrschaft der Shanghaier Or-
ganisation für Zusammenarbeit am 27. März 2009 in Moskau
abgehaltenen Sonderkonferenz verabschiedete wurde646, die
einschlägigen Beschlüsse des am 10. und 11. Juni 2010 in
Taschkent abgehaltenen Gipfeltreffens der Shanghaier Orga-
nisation für Zusammenarbeit und die Anstrengungen im Rah-
men des ständigen Mechanismus zur Suchtstoffbekämpfung
„Channel“;

28. anerkennt die sonstigen auf Regionalebene zur Be-
kämpfung des unerlaubten Drogenverkehrs und zur Ausein-
andersetzung mit der Nachfrage nach unerlaubten Drogen
laufend unternommenen Anstrengungen, beispielsweise die-
jenigen der Interamerikanischen Kommission der Organisa-
tion der amerikanischen Staaten zur Bekämpfung des Dro-
genmissbrauchs sowie diejenigen der für Drogenfragen zu-
ständigen hochrangigen Amtsträger des Verbands Südost-
asiatischer Nationen zur Bekämpfung der Gewinnung uner-
laubter Drogen, des Verkehrs damit und ihres Konsums (Ar-
beitsplan 2009-2015) mit dem Ziel, Südostasien bis 2015 dro-
genfrei zu machen;

29. fordert die zuständigen Organisationen und Institu-
tionen der Vereinten Nationen und die sonstigen internationa-
len Organisationen auf und bittet die internationalen Fi-
nanzinstitutionen, einschließlich der regionalen Entwick-
lungsbanken, Drogenkontrollfragen durchgängig in ihre Pro-
gramme aufzunehmen, und fordert das Büro der Vereinten Na-
tionen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung auf, seine
führende Rolle bei der Bereitstellung sachdienlicher Informa-
tionen und technischer Hilfe auch weiterhin wahrzunehmen;

30. nimmt Kenntnis von dem Bericht des General-
sekretärs647 und ersucht den Generalsekretär, der Generalver-

sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 65/240

Verabschiedet auf der 73. Plenarsitzung am 24. Dezember 2010,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 104 Stimmen bei
22 Gegenstimmen und 33 Enthaltungen, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/65/454 und Corr.1, Ziff. 27)648:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Arabische Republik
Syrien, Argentinien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Pluri-
nationaler Staat), Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burki-
na Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik La-
os, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, Eritrea, Fi-
dschi, Gabun, Ghana, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Hon-
duras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamai-
ka, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kasachstan, Ka-
tar, Kolumbien, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia,
Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malay-
sia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Mongolei, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Oman, Pakistan, Panama, Peru, Philippinen, Ruanda, Russische
Föderation, Salomonen, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Sim-
babwe, Singapur, Sri Lanka, Südafrika, Sudan, Swasiland, Thai-
land, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei,
Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Venezuela (Bolivari-
sche Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Repu-
blik Tansania, Vietnam. 

Dagegen: Australien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Israel,
Italien, Kanada, Lettland, Litauen, Marshallinseln, Mikronesien
(Föderierte Staaten von), Niederlande, Palau, Polen, Rumänien,
Schweden, Slowakei, Tschechische Republik, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika. 

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Armenien, Belgien, Bos-
nien und Herzegowina, Finnland, Frankreich, Georgien, Grie-
chenland, Irland, Island, Japan, Liechtenstein, Luxemburg, Kroa-
tien, Malta, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Norwegen, Öster-
reich, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Samoa,
Schweiz, Serbien, Slowenien, Spanien, Tonga, Ukraine, Ungarn,
Zypern.

65/240. Weltweite Bemühungen um die vollständige 
Beseitigung von Rassismus, Rassendiskrimi-
nierung, Fremdenfeindlichkeit und damit 
zusammenhängender Intoleranz und die 
umfassende Umsetzung und Weiterverfolgung 
der Erklärung und des Aktionsprogramms von 
Durban 

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 52/111 vom 12. De-
zember 1997, in der sie beschloss, die Weltkonferenz gegen

645 Siehe UNODC/HONLAC/20/6.
646 Siehe A/63/805-S/2009/177, Anlage I.
647 A/65/93.

648 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Jemen (im Namen der Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, und Chinas),
Kasachstan und Russische Föderation.
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Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängende Intoleranz einzuberufen, und
ihre Resolutionen 56/266 vom 27. März 2002, 57/195 vom
18. Dezember 2002, 58/160 vom 22. Dezember 2003, 59/177
vom 20. Dezember 2004 und 60/144 vom 16. Dezember
2005, in denen sie den Weg für die umfassende Weiterverfol-
gung und wirksame Umsetzung der Ergebnisse der Weltkon-
ferenz vorgab, und in dieser Hinsicht unterstreichend, wie
wichtig die vollständige und wirksame Durchführung der ge-
nannten Resolutionen ist,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 64/148 vom
18. Dezember 2009, in der sie unter anderem dazu aufrief,
den zehnten Jahrestag der Erklärung und des Aktionspro-
gramms von Durban, die von der Weltkonferenz gegen Ras-
sismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und
damit zusammenhängende Intoleranz angenommen wur-
den649, zu begehen, was für die internationale Gemeinschaft
eine wichtige Gelegenheit darstellt, ihre Entschlossenheit zur
Beseitigung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz
zu bekräftigen, namentlich durch die Mobilisierung politi-
schen Willens auf nationaler, regionaler und internationaler
Ebene, mit dem Ziel, konkrete Ergebnisse zu erreichen,

Kenntnis nehmend von dem Beschluss 3/103 des Men-
schenrechtsrats vom 8. Dezember 2006650, mit dem der Rat in
Befolgung des Beschlusses und der Weisung der Weltkonfe-
renz den Ad-hoc-Ausschuss des Menschenrechtsrats zur Aus-
arbeitung ergänzender Normen einsetzte, und den Ausschuss
ermutigend, bei der Ausübung seines Mandats weitere Fort-
schritte zu erzielen,

eingedenk der Verantwortung und der Verpflichtungen
des Menschenrechtsrats, die aus dem Ergebnis der Durban-
Überprüfungskonferenz hervorgehen651, 

erneut darauf hinweisend, dass alle Menschen frei und
gleich an Würde und Rechten geboren sind und einen kon-
struktiven Beitrag zur Entwicklung und zum Wohlergehen ih-
rer Gesellschaften leisten können und dass jede Lehre rassi-
scher Überlegenheit wissenschaftlich falsch, moralisch ver-
werflich sowie sozial ungerecht und gefährlich ist und zusam-
men mit Theorien, mit denen versucht wird, die Existenz ge-
trennter menschlicher Rassen nachzuweisen, abzulehnen ist,

überzeugt, dass Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz sich gegenüber Frauen und Mädchen auf unterschiedli-
che Weise manifestieren und zu den Faktoren gehören kön-
nen, die für eine Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen,
Armut, Gewalt, vielfältige Formen der Diskriminierung und
die Einschränkung oder Verweigerung ihrer Menschenrechte

verantwortlich sind, sowie die Notwendigkeit anerkennend,
die Geschlechterperspektive in die einschlägigen politischen
Konzepte, Strategien und Aktionsprogramme zur Bekämp-
fung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeind-
lichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz zu inte-
grieren, um vielfältige Formen der Diskriminierung anzuge-
hen,

unter Hervorhebung der vorrangigen Bedeutung des po-
litischen Willens, der internationalen Zusammenarbeit sowie
einer ausreichenden Finanzierung auf nationaler, regionaler
und internationaler Ebene, wenn es darum geht, allen Formen
und Ausprägungen von Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intole-
ranz entgegenzutreten,

bestürzt über die Zunahme rassistischer Gewalt und
fremdenfeindlichen Gedankenguts in vielen Teilen der Welt,
in politischen Kreisen, in der öffentlichen Meinung und in der
Gesellschaft überhaupt, unter anderem infolge wieder aufle-
bender Aktivitäten von Vereinigungen, die auf der Basis ras-
sistischer und fremdenfeindlicher Programme und Satzungen
gegründet wurden, und der anhaltenden Nutzung dieser Pro-
gramme und Satzungen zur Förderung rassistischer Ideologi-
en oder zur Aufstachelung dazu,

unterstreichend, wie wichtig und dringend es ist, die
weiter anhaltenden und gewaltsamen Tendenzen in Verbin-
dung mit dem Rassismus und der Rassendiskriminierung zu
beseitigen, und sich dessen bewusst, dass jede Form der Straf-
losigkeit bei Verbrechen, die durch rassistische und fremden-
feindliche Einstellungen motiviert sind, zur Schwächung der
Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie beiträgt, das Wieder-
auftreten solcher Verbrechen oft begünstigt und nur durch
entschlossenes Handeln und Zusammenarbeit beseitigt wer-
den kann,

in der Erkenntnis, dass die Mobilisierung von Ressour-
cen, eine wirksame weltweite Partnerschaft und die interna-
tionale Zusammenarbeit im Kontext der Ziffern 157 und 158
des Aktionsprogramms von Durban von zentraler Bedeutung
für die erfolgreiche Verwirklichung der auf der Weltkonfe-
renz eingegangenen Verpflichtungen sind,

mit dem Ausdruck ernster Besorgnis über das Ausblei-
ben von Fortschritten bei der Umsetzung der Erklärung und
des Aktionsprogramms von Durban, insbesondere der we-
sentlichen Ziffern 157 bis 159 des Aktionsprogramms,

unter Begrüßung der anhaltenden Entschlossenheit der
Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte, dem Kampf gegen Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende
Intoleranz ein schärferes Profil zu geben und ihn besser be-
kannt zu machen, und in der Erkenntnis, dass die Hohe Kom-
missarin dies zu einer Querschnittsaufgabe in den Tätigkeiten
und Programmen ihres Amtes machen muss,

sowie unter Begrüßung der Arbeit, die die Zwischen-
staatliche Arbeitsgruppe für die wirksame Umsetzung der Er-
klärung und des Aktionsprogramms von Durban auf ihrer
vom 5. bis 16. Oktober 2009 beziehungsweise vom 11. bis

649 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac189-12.pdf.
650 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session,
Supplement No. 53 (A/62/53), Kap. II, Abschn. B.
651 Siehe A/CONF.211/8. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/conf/a-conf-211-8.pdf.
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22. Oktober 2010 abgehaltenen siebenten652 und achten653 Ta-
gung leistete, insbesondere der Empfehlung zur Begehung
des zehnten Jahrestags der Annahme der Erklärung und des
Aktionsprogramms von Durban654, und der Behandlung der
Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Arbeitsgruppe
durch den Menschenrechtsrat mit Interesse entgegensehend,

anerkennend, dass der Sport als universelle Sprache zur
Erziehung der Menschen zu den Werten der Vielfalt, der To-
leranz und der Fairness beitragen und als Mittel zur Bekämp-
fung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeind-
lichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz dienen
kann,

unter Begrüßung der Ausrichtung der Fußball-Welt-
meisterschaft der Fédération Internationale de Football Asso-
ciation 2010 in Südafrika und 2014 in Brasilien und betonend,
wie wichtig es ist, diese Veranstaltungen weiter dazu zu nut-
zen, Verständigung, Toleranz und Frieden zu fördern und die
Anstrengungen im Kampf gegen Rassismus, Rassendiskrimi-
nierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängen-
de Intoleranz zu fördern und zu stärken,

I

Allgemeine Grundsätze

1. erkennt an, dass das Verbot der Rassendiskrimi-
nierung, des Völkermords, des Verbrechens der Apartheid
oder der Sklaverei, wie in den Verpflichtungen aus den ein-
schlägigen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte
festgelegt, nicht außer Kraft gesetzt werden darf;

2. bekundet ihre tiefe Besorgnis über alle Formen des
Rassismus und der Rassendiskriminierung, einschließlich da-
mit zusammenhängender rassisch motivierter Gewalthand-
lungen und Akte der Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz, so-
wie über Propagandatätigkeiten und Organisationen, die ver-
suchen, Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeind-
lichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz in irgend-
einer Form zu rechtfertigen oder zu fördern, und verurteilt sie
unmissverständlich;

3. betont erneut, dass die internationale Zusammen-
arbeit ein wesentlicher Grundsatz bei der Verwirklichung des
Ziels, Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängende Intoleranz vollständig zu
beseitigen, und bei der umfassenden Umsetzung und Weiter-
verfolgung der Erklärung und des Aktionsprogramms von
Durban649 ist;

4. bekundet ihre tiefe Besorgnis über unzureichende
Reaktionen auf neu entstehende und wieder auflebende For-
men von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeind-
lichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz und for-
dert die Staaten nachdrücklich auf, Maßnahmen zu ergreifen,

um gegen diese Geißeln entschieden vorzugehen, mit dem
Ziel, ihr Auftreten zu verhindern und die Opfer zu schützen;

5. unterstreicht die unbedingte Notwendigkeit, gegen
alle zeitgenössischen Formen und Ausprägungen des Rassis-
mus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängender Intoleranz, darunter die Auf-
stachelung zu solchem Hass, Erstellung von Personenprofilen
auf der Basis der Rasse und die Werbung für rassistische und
fremdenfeindliche Handlungen im Cyberspace, anzugehen,
mit dem Ziel, den Opfern größtmöglichen Schutz zu gewäh-
ren, rechtliche Abhilfemöglichkeiten bereitzustellen und die
Straflosigkeit zu bekämpfen;

6. betont, dass die Staaten und internationalen Orga-
nisationen dafür verantwortlich sind, sicherzustellen, dass die
im Kampf gegen den Terrorismus ergriffenen Maßnahmen
keine Diskriminierung aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, der
Abstammung oder der nationalen oder ethnischen Herkunft
bezwecken oder bewirken, und fordert alle Staaten nach-
drücklich auf, alle Formen von Ermittlungen oder Kontrollen
auf der Basis der Rasse einzustellen beziehungsweise zu un-
terlassen;

7. ist sich dessen bewusst, dass die Staaten geeignete
und wirksame gesetzgeberische, gerichtliche, regulatorische
und Verwaltungsmaßnahmen zur Verhütung von und zum
Schutz vor rassistischen Handlungen, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender
Intoleranz durchführen und durchsetzen sollen, um damit zur
Verhütung von Menschenrechtsverletzungen beizutragen;

8. ist sich außerdem dessen bewusst, dass Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängende Intoleranz aufgrund der Rasse, der Haut-
farbe, der Abstammung oder der nationalen oder ethnischen
Herkunft auftreten und dass die Opfer mehrfache oder ver-
schärfte Formen der Diskriminierung aus anderen damit zu-
sammenhängenden Gründen erleiden können, wie etwa auf-
grund des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politi-
schen oder sonstigen Anschauung, der sozialen Herkunft, des
Vermögens und der Geburt;

9. erklärt erneut, dass jedes Eintreten für nationalen,
rassischen oder religiösen Hass, durch das zu Diskriminie-
rung, Feindseligkeit oder Gewalt aufgestachelt wird, durch
Gesetz zu verbieten ist;

10. betont, dass es Aufgabe der Staaten ist, wirksame
Maßnahmen zur Bekämpfung krimineller Handlungen zu
treffen, die durch Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz
motiviert sind, namentlich Maßnahmen, die sicherstellen,
dass derartige Beweggründe bei der Strafzumessung als er-
schwerende Umstände angesehen werden, die verhindern,
dass diese Verbrechen straflos bleiben, und die die Rechts-
staatlichkeit gewährleisten;

11. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, ihr Einwan-
derungsrecht und ihre Einwanderungspolitik und -praxis zu
überprüfen und erforderlichenfalls dahingehend zu ändern,
dass sie frei von Rassendiskriminierung sind und mit ihren

652 Siehe A/HRC/13/60.
653 Siehe A/HRC/16/64.
654 Ebd., Abschn. X.C.
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Verpflichtungen aus den internationalen Rechtsakten auf dem
Gebiet der Menschenrechte im Einklang stehen;

12. fordert alle Staaten auf, im Einklang mit den in
Ziffer 147 des Aktionsprogramms von Durban eingegange-
nen Verpflichtungen alle notwendigen Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Aufstachelung zu durch Rassenhass motivierter
Gewalt, auch durch den Missbrauch der Printmedien, der au-
diovisuellen und elektronischen Medien sowie der neuen
Kommunikationstechnologien, zu bekämpfen, und in Zusam-
menarbeit mit den Diensteanbietern die Nutzung dieser Tech-
nologien, einschließlich des Internets, im Kampf gegen Ras-
sismus zu fördern, wobei den internationalen Normen für das
Recht der freien Meinungsäußerung entsprochen werden
muss und alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen sind,
um dieses Recht zu garantieren;

13. legt allen Staaten nahe, in ihre Lehrpläne und So-
zialprogramme auf allen Ebenen je nach den Gegebenheiten
die Vermittlung von Kenntnissen über alle Kulturen, Zivilisa-
tionen, Religionen, Völker und Länder und von Toleranz und
Achtung für diese sowie Informationen über die Weiterver-
folgung und Umsetzung der Erklärung und des Aktionspro-
gramms von Durban aufzunehmen;

14. betont, dass es Aufgabe der Staaten ist, bei der Ge-
staltung und Ausarbeitung von Präventiv-, Ausbildungs- und
Schutzmaßnahmen zur Beseitigung von Rassismus, Rassen-
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängender Intoleranz auf allen Ebenen die Geschlechterper-
spektive durchgängig zu integrieren, um zu gewährleisten,
dass diese Maßnahmen der unterschiedlichen Situation von
Frauen und Männern gerecht werden;

II

Internationales Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Rassendiskriminierung

15. erklärt erneut, dass der weltweite Beitritt zu dem
Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Rassendiskriminierung655 und seine vollständige Durch-
führung von höchster Wichtigkeit für den Kampf gegen Ras-
sismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und
damit zusammenhängende Intoleranz sowie für die Förde-
rung der Gleichheit und Nichtdiskriminierung in der Welt
sind;

16. bekundet ihre ernsthafte Besorgnis darüber, dass
entgegen den in der Erklärung und dem Aktionsprogramm
von Durban649 eingegangenen Verpflichtungen die universelle
Ratifikation des Übereinkommens noch nicht erreicht wurde,
und fordert alle Staaten, die dem Übereinkommen bisher
noch nicht beigetreten sind, auf, dies dringend zu tun;

17. fordert in diesem Zusammenhang das Amt des
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte nachdrücklich auf, auf seiner Website eine Liste der
Länder zu führen und regelmäßig zu aktualisieren, die das
Übereinkommen noch nicht ratifiziert haben, und diese Län-
der zu ermutigen, es möglichst bald zu ratifizieren;

18. bekundet ihre Besorgnis über die gravierenden
Verzögerungen bei der Vorlage überfälliger Berichte an den
Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung,
die die Wirksamkeit des Ausschusses beeinträchtigen, ruft al-
le Vertragsstaaten des Übereinkommens nachdrücklich auf,
ihre Vertragsverpflichtungen zu erfüllen, und bekräftigt, wie
wichtig es ist, den Ländern, die technische Hilfe für die Aus-
arbeitung ihrer Berichte an den Ausschuss beantragen, diese
Hilfe zu gewähren;

19. bittet die Vertragsstaaten des Übereinkommens,
die Änderung des Artikels 8 des Übereinkommens betreffend
die Finanzierung des Ausschusses zu ratifizieren, und fordert
ausreichende zusätzliche Mittel aus dem ordentlichen Haus-
halt der Vereinten Nationen, um dem Ausschuss die uneinge-
schränkte Wahrnehmung seines Mandats zu ermöglichen;

20. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens
nachdrücklich auf, unter gebührender Berücksichtigung der
in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte656 nieder-
gelegten Grundsätze sowie des Artikels 5 des Übereinkom-
mens verstärkte Anstrengungen zur Erfüllung der Verpflich-
tungen zu unternehmen, die sie gemäß Artikel 4 des Überein-
kommens eingegangen sind;

21. erinnert daran, dass der Ausschuss die Auffassung
vertritt, dass das Verbot der Verbreitung auf rassischer Über-
legenheit oder Rassenhass beruhenden Gedankenguts mit
dem Recht auf Meinungsfreiheit und dem Recht der freien
Meinungsäußerung nach Artikel 19 der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte und Artikel 5 des Übereinkommens
vereinbar ist;

22. begrüßt es, dass der Ausschuss betont hat, wie
wichtig die Weiterverfolgung der Weltkonferenz gegen Ras-
sismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und
damit zusammenhängende Intoleranz ist, und Maßnahmen
zur besseren Durchführung des Übereinkommens sowie zur
Stärkung der Arbeitsweise des Ausschusses empfohlen hat;

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, alles in ihrer Kraft
Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass ihre Maßnahmen
zur Bewältigung der derzeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise
nicht zu verstärkter Armut und Unterentwicklung und mögli-
cherweise weltweit zu einer Zunahme von Rassismus, Ras-
sendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängender Intoleranz gegenüber Ausländern, Einwande-
rern und Angehörigen nationaler oder ethnischer, religiöser
und sprachlicher Minderheiten führen;

655 United Nations, Treaty Series, Vol. 660, Nr. 9464. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 961; LGBl. 2000 Nr. 80;
öBGBl. Nr. 377/1972; AS 1995 1164.

656 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
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III

Sonderberichterstatter über zeitgenössische Formen 
des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der 

Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängender Intoleranz und Folgemaßnahmen 

zu seinen Besuchen

24. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Sonderbe-
richterstatters über zeitgenössische Formen des Rassismus,
der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängender Intoleranz657 und den darin enthalte-
nen Empfehlungen;

25. nimmt außerdem Kenntnis von der Arbeit des Son-
derberichterstatters und begrüßt die Resolution 7/34 des Men-
schenrechtsrats vom 28. März 2008658, mit der der Rat be-
schloss, das Mandat des Sonderberichterstatters um drei Jahre
zu verlängern;

26. nimmt ferner Kenntnis von den Berichten des
Sonderberichterstatters659 und legt den Mitgliedstaaten und
anderen maßgeblichen Interessenträgern nahe, die Umset-
zung der darin enthaltenen Empfehlungen zu erwägen;

27. fordert alle Mitgliedstaaten, zwischenstaatlichen
Organisationen, zuständigen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen und nichtstaatlichen Organisationen er-
neut auf, mit dem Sonderberichterstatter voll zusammenzuar-
beiten, und fordert die Staaten auf, zu erwägen, seinen Anträ-
gen auf Besuch ihres Landes zu entsprechen, damit er sein
Mandat uneingeschränkt und wirksam erfüllen kann;

28. nimmt mit tiefer Sorge Kenntnis von der Zunahme
des Antisemitismus, der Christenfeindlichkeit und der Islam-
feindlichkeit in verschiedenen Teilen der Welt sowie von dem
Aufkommen rassischer und gewalttätiger Bewegungen auf
der Grundlage von Rassismus und diskriminierendem Gedan-
kengut gegenüber arabischen, christlichen, jüdischen und
muslimischen Gemeinschaften sowie allen religiösen Ge-
meinschaften, Gemeinschaften von Menschen afrikanischer
Abstammung, Gemeinschaften von Menschen asiatischer
Abstammung, indigenen Gemeinschaften sowie anderen Ge-
meinschaften;

29. befürwortet eine engere Zusammenarbeit zwi-
schen dem Sonderberichterstatter und dem Amt des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte,
insbesondere der Antidiskriminierungs-Gruppe;

30. ersucht die Hohe Kommissarin, den Staaten weiter
auf Antrag Beratende Dienste und technische Hilfe zur Verfü-
gung zu stellen, damit sie die Empfehlungen des Sonderbe-
richterstatters in vollem Umfang umsetzen können;

31. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderbericht-
erstatter jede erforderliche personelle und finanzielle Hilfe zu
gewähren, damit er sein Mandat effizient, wirksam und rasch
erfüllen und der Generalversammlung auf ihrer sechsund-
sechzigsten Tagung einen Bericht vorlegen kann;

32. ersucht den Sonderberichterstatter, im Rahmen
seines Mandats den negativen Auswirkungen von Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängender Intoleranz auf den vollen Genuss der bür-
gerlichen, kulturellen, wirtschaftlichen, politischen und so-
zialen Rechte auch weiterhin besondere Aufmerksamkeit zu
widmen;

33. bittet die Mitgliedstaaten, den Rassismus im Sport
entschlossener zu bekämpfen, indem sie in Zusammenarbeit
mit nationalen und internationalen Sportorganisationen Auf-
klärungs- und Sensibilisierungskampagnen durchführen und
die Urheber rassistischer Zwischenfälle nachdrücklich verur-
teilen;

34. empfiehlt den Staaten, sich an umfassenden An-
strengungen zur Beseitigung von Rassismus, Rassendiskrimi-
nierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängen-
der Intoleranz und zur Förderung kultureller, ethnischer und
religiöser Vielfalt zu beteiligen, und unterstreicht in dieser
Hinsicht die entscheidende Rolle der Bildung, einschließlich
der Erziehung, der Schulung und des Lernens auf dem Gebiet
der Menschenrechte, und vielfältiger Sensibilisierungsmaß-
nahmen, die zur Herausbildung toleranter Gesellschaften bei-
tragen, in denen gegenseitiges Verständnis gewährleistet wer-
den kann;

35. empfiehlt außerdem allen Staaten, die Art und
Weise, wie der Begriff der nationalen Identität in ihren Ge-
sellschaften diskutiert wird, gebührend zu beachten und ge-
nau zu verfolgen, um zu verhindern, dass er als Instrument
zur Herstellung künstlicher Unterschiede zwischen Bevölke-
rungsgruppen genutzt wird;

36. bekundet ihre Besorgnis über die in jüngster Zeit
in zahlreichen Gesellschaften deutlich ausgeprägten Tenden-
zen, die Migration als ein Problem und eine Bedrohung des
sozialen Zusammenhalts darzustellen, und nimmt in diesem
Zusammenhang Kenntnis von den zahlreichen menschen-
rechtlichen Problemen bei der Bekämpfung des Rassismus,
der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängender Intoleranz;

37. empfiehlt den Staaten, Schulungsmaßnahmen auf
dem Gebiet der Menschenrechte, namentlich zu den Proble-
men des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz
gegenüber Migranten, Flüchtlingen und Asylsuchenden, für
Strafverfolgungsbeamte, insbesondere Einwanderungsbeam-
te und Grenzpolizisten, durchzuführen, damit diese im Ein-
klang mit den internationalen Menschenrechtsnormen han-
deln können; 

38. empfiehlt den Staaten außerdem, aufgeschlüsselte
Daten zu erheben, um geeignete Rechtsvorschriften und poli-
tische Konzepte gegen Rassendiskriminierung auszuarbeiten

657 Siehe A/65/295.
658 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session,
Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. II.
659 Siehe A/65/295 und A/65/323.
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und ihre Wirksamkeit zu überwachen, und bei der Planung
und Durchführung dieser Maßnahme einige Kerngrundsätze
zu beachten, darunter die Selbstidentifikation, das Recht auf
Privatsphäre und die Garantie der Zustimmung der Betroffe-
nen;

IV

Ergebnisse der Weltkonferenz 2001 gegen Rassismus, 
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und 

damit zusammenhängende Intoleranz und der 
Durban-Überprüfungskonferenz 2009

39. bekräftigt, dass die Generalversammlung im Ein-
klang mit der Versammlungsresolution 50/227 vom 24. Mai
1996 die höchste zwischenstaatliche Instanz für die Ausarbei-
tung und Bewertung von Politiken im Wirtschafts- und Sozi-
albereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten ist
und dass sie zusammen mit dem Menschenrechtsrat einen
zwischenstaatlichen Mechanismus für die umfassende Um-
setzung und Weiterverfolgung der Erklärung und des Ak-
tionsprogramms von Durban649 bildet;

40. betont, dass die grundlegende Verantwortung für
die wirksame Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskrimi-
nierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängen-
der Intoleranz bei den Staaten liegt, hebt zu diesem Zweck
hervor, dass die Staaten die Hauptverantwortung dafür tra-
gen, die vollständige und wirksame Umsetzung aller in der
Erklärung und dem Aktionsprogramm von Durban sowie im
Ergebnis der Durban-Überprüfungskonferenz651 enthaltenen
Verpflichtungen und Empfehlungen sicherzustellen, und be-
grüßt in dieser Hinsicht die von zahlreichen Regierungen un-
ternommenen Schritte;

41. fordert alle Staaten, die ihre nationalen Aktions-
pläne zur Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender
Intoleranz noch nicht ausgearbeitet haben, auf, ihre auf der
Weltkonferenz 2001 gegen Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende
Intoleranz eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen;

42. fordert alle Staaten auf, unverzüglich auf nationa-
ler, regionaler und internationaler Ebene politische Konzepte
und Aktionspläne zur Bekämpfung von Rassismus, Rassen-
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängender Intoleranz, einschließlich ihrer geschlechtsspezifi-
schen Ausprägungen, auszuarbeiten und durchzuführen;

43. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die Tätig-
keit der bestehenden regionalen Stellen oder Zentren, die
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängende Intoleranz in ihrer Region be-
kämpfen, zu unterstützen, und empfiehlt die Einrichtung sol-
cher Stellen in allen Regionen, in denen es sie noch nicht
gibt;

44. fordert die Staaten, die die in Ziffer 78 des Ak-
tionsprogramms von Durban aufgeführten Übereinkünfte,
darunter die Internationale Konvention von 1990 zum Schutz
der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienan-

gehörigen660, noch nicht unterzeichnet und ratifiziert haben
beziehungsweise ihnen noch nicht beigetreten sind, auf, dies
zu erwägen;

45. betont die grundlegende und ergänzende Rolle der
nationalen Menschenrechtsinstitutionen, der regionalen Stel-
len oder Zentren und der Zivilgesellschaft, die gemeinsam
mit den Staaten darauf hinwirken, alle Formen von Rassismus
zu beseitigen und insbesondere die Ziele der Erklärung und
des Aktionsprogramms von Durban zu erreichen;

46. erkennt die grundlegende Rolle an, die der Zivil-
gesellschaft im Kampf gegen Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende
Intoleranz zukommt, insbesondere durch ihre Unterstützung
der Staaten bei der Ausarbeitung von Vorschriften und Strate-
gien, durch Maßnahmen und Aktionen gegen diese Formen
der Diskriminierung und durch die Durchführung von Folge-
maßnahmen;

47. bekräftigt ihr Bekenntnis zur Beseitigung aller
Formen des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der
Fremdenfeindlichkeit und anderer Formen von damit zusam-
menhängender Intoleranz gegenüber indigenen Völkern und
nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von der Aufmerksamkeit,
die den Zielen der Bekämpfung von Vorurteilen, der Beseiti-
gung von Diskriminierung und der Förderung der Toleranz,
der Verständigung und guter Beziehungen zwischen den indi-
genen Völkern und allen anderen Teilen der Gesellschaft in
der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der in-
digenen Völker661 gewidmet wird;

48. erkennt an, dass sich die Weltkonferenz 2001, die
dritte Weltkonferenz gegen Rassismus, erheblich von den
beiden früheren Konferenzen unterschied, was sich daran
zeigt, dass in ihren Titel zwei wichtige Komponenten aufge-
nommen wurden, die mit den zeitgenössischen Formen des
Rassismus in Verbindung stehen, nämlich Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängende Intoleranz;

49. erkennt außerdem an, dass die Ergebnisse der
Weltkonferenz und der Durban-Überprüfungskonferenz auf
einer Stufe mit den Ergebnissen aller großen Konferenzen,
Gipfeltreffen und Sondertagungen der Vereinten Nationen
auf dem Gebiet der Menschenrechte und auf sozialem Gebiet
stehen;

50. beschließt, eine eintägige Tagung der Generalver-
sammlung auf hoher Ebene zur Begehung des zehnten Jahres-
tags der Annahme der Erklärung und des Aktionsprogramms
von Durban auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs
abzuhalten, die am zweiten Tag der Generaldebatte der sechs-
undsechzigsten Tagung stattfinden wird, dem Thema „Opfer
von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängender Intoleranz: Anerken-
nung, Gerechtigkeit und Entwicklung“ gewidmet sein und

660 United Nations, Treaty Series, Vol. 2220, Nr. 39481. Deutschsprachi-
ge Fassung: Resolution 45/158 der Generalversammlung, Anlage.
661 Resolution 61/295, Anlage.
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aus einer Eröffnungs-Plenarsitzung, aufeinanderfolgenden
Runden Tischen/thematischen Podiumsgesprächen und einer
Abschluss-Plenarsitzung bestehen wird, und fordert den Prä-
sidenten der Generalversammlung auf, Komoderatoren zur
Führung von Konsultationen über den Umfang, die Modalitä-
ten, das Format und die Organisation der Tagung auf hoher
Ebene zu ernennen;

51. beschließt außerdem, dass auf der Tagung eine
kurze und knappe politische Erklärung angenommen werden
wird, die darauf gerichtet ist, auf nationaler, regionaler und
internationaler Ebene den politischen Willen zur vollständi-
gen und wirksamen Umsetzung der Erklärung und des Ak-
tionsprogramms von Durban und ihrer Folgeprozesse zu mo-
bilisieren;

52. bittet die Mitgliedstaaten, die internationalen und
regionalen Organisationen, die Zivilgesellschaft, einschließ-
lich nichtstaatlicher Organisationen, und die anderen Interes-
senträger, zur Begehung des zehnten Jahrestags der Annahme
der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban ver-
schiedene öffentlichkeitswirksame Initiativen zu veranstalten
und zu unterstützen, die auf effektive Bewusstseinsbildung
auf allen Ebenen abzielen;

53. ersucht den Generalsekretär, unter Beteiligung der
Mitgliedstaaten und der Fonds und Programme der Vereinten
Nationen sowie der Zivilgesellschaft, einschließlich nicht-
staatlicher Organisationen, ein Informationsprogramm zur
angemessenen Begehung des zehnten Jahrestags der Annah-
me der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban
aufzustellen;

54. betont, dass eine stärkere öffentliche Unterstüt-
zung für die Erklärung und das Aktionsprogramm von Dur-
ban und die Beteiligung der maßgeblichen Interessenträger an
ihrer Verwirklichung entscheidend wichtig sind;

55. begrüßt den Beschluss des Menschenrechtsrats,
zur Begehung des Internationalen Jahres der Menschen afri-
kanischer Abstammung während des Tagungsteils auf hoher
Ebene seiner sechzehnten Tagung eine Podiumsdiskussion
über den vollen Genuss der Menschenrechte der Menschen
afrikanischer Abstammung zu veranstalten662;

56. fordert die Mitgliedstaaten und das System der
Vereinten Nationen auf, sich verstärkt um die breite Vertei-
lung von Exemplaren der Erklärung und des Aktionspro-
gramms von Durban zu bemühen, und unterstützt die An-
strengungen, ihre Übersetzung und weite Verbreitung zu ge-
währleisten;

57. ersucht das Amt des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte und die Sekretariats-
Hauptabteilung Presse und Information, eine Informations-
kampagne zur Begehung des zehnten Jahrestags der Annah-
me der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban,

einschließlich der breiten Verteilung nutzerfreundlicher In-
formationsmaterialien über das System der Vereinten Natio-
nen, unter anderem über die Informationszentren der Verein-
ten Nationen, in die Wege zu leiten;

58. begrüßt den Beschluss des Menschenrechtsrats, ei-
nen Teil des Arbeitsprogramms seiner siebzehnten Tagung
unter dem Punkt „Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Formen von
Intoleranz; Weiterverfolgung und Umsetzung der Erklärung
und des Aktionsprogramms von Durban“ einer Erörterung zu
widmen, bei der es unter anderem um bewährte Verfahren im
Kampf gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz im
Zusammenhang mit der Begehung des zehnten Jahrestags der
Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban während
des Tagungsteils der Generalversammlung auf hoher Ebene
geht662;

59. begrüßt außerdem die lobenswerte, von den Mit-
gliedstaaten der Karibischen Gemeinschaft und anderen Mit-
gliedstaaten getragene Initiative zur Errichtung eines ständi-
gen Mahnmals bei den Vereinten Nationen für die Opfer der
Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels als Bei-
trag zur Erfüllung der Ziffer 101 der Erklärung von Durban,
bekundet ihre Anerkennung für die Beiträge an den zu diesem
Zweck eingerichteten freiwilligen Fonds und fordert die an-
deren Länder nachdrücklich auf, zu dem Fonds beizutragen;

60. bekundet ihre Anerkennung für die fortgesetzte Ar-
beit der mit der Weiterverfolgung der Weltkonferenz und der
Durban-Überprüfungskonferenz beauftragten Mechanismen;

61. fordert den Menschenrechtsrat auf, sicherzustel-
len, dass nach der Behandlung und Annahme der Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen der Zwischenstaatlichen Ar-
beitsgruppe für die wirksame Umsetzung der Erklärung und
des Aktionsprogramms von Durban652,653 die Empfehlungen
den zuständigen Einrichtungen der Vereinten Nationen zur
Annahme und Umsetzung im Rahmen ihres jeweiligen Man-
dats zur Kenntnis gebracht werden;

62. legt dem Amt des Hohen Kommissars der Verein-
ten Nationen für Menschenrechte nahe, die Umsetzung der
Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban und des
Ergebnisdokuments der Durban-Überprüfungskonferenz im
gesamten System der Vereinten Nationen weiter systematisch
zu berücksichtigen und im Einklang mit den Ziffern 136 und
137 des Ergebnisdokuments, in denen die Einsetzung einer
interinstitutionellen Arbeitsgruppe gefordert wird, den Men-
schenrechtsrat diesbezüglich auf dem Laufenden zu halten;

63. ist sich der zentralen Bedeutung bewusst, die der
Mobilisierung von Ressourcen, einer wirksamen weltweiten
Partnerschaft und der internationalen Zusammenarbeit im
Kontext der Ziffern 157 und 158 des Aktionsprogramms von
Durban zukommt, wenn die auf der Weltkonferenz eingegan-
genen Verpflichtungen erfolgreich verwirklicht werden sol-
len, und hebt in dieser Hinsicht hervor, wie wichtig das Man-
dat der Gruppe unabhängiger namhafter Experten für die Um-
setzung der Erklärung und des Aktionsprogramms von Dur-
ban ist, insbesondere wenn es darum geht, den zur erfolgrei-

662 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session,
Supplement No. 53 und Korrigendum (A/65/53 und Corr.1), Kap. III,
Abschn. A, Resolution 14/16.
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chen Umsetzung der Erklärung und des Aktionsprogramms
erforderlichen politischen Willen zu mobilisieren;

64. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen
Ressourcen bereitzustellen, damit die Zwischenstaatliche Ar-
beitsgruppe für die wirksame Umsetzung der Erklärung und
des Aktionsprogramms von Durban, die Arbeitsgruppe von
Sachverständigen für Menschen afrikanischer Abstammung,
die Gruppe unabhängiger namhafter Experten für die Umset-
zung der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban
und der Ad-hoc-Ausschuss zur Ausarbeitung ergänzender
Normen ihr Mandat wirksam erfüllen können;

65. erinnert daran, dass der Menschenrechtsrat ersucht
wurde, die Maßnahmen zu prüfen, die erforderlich sind, um
die Wirksamkeit der Mechanismen zur Weiterverfolgung der
Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban zu stei-
gern und eine höhere Synergie und Komplementarität in der
Arbeit dieser Mechanismen zu gewährleisten, und sieht den
Erörterungen mit Interesse entgegen, die im Hinblick darauf
geführt werden, die Schnittstelle zwischen den Folgemecha-
nismen zu erweitern und ihre Schwerpunktausrichtung zu
verbessern, um die Abstimmung und Koordinierung auf allen
Ebenen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats zu verstärken,
so auch durch eine Umstrukturierung und Umgestaltung ihrer
Arbeit, falls der Menschenrechtsrat dies für angemessen hält,
und gemeinsame Erörterungen und Treffen zuzulassen;

66. bekundet ihre Besorgnis über die Zunahme rassis-
tischer Zwischenfälle bei verschiedenen Sportveranstaltun-
gen, nimmt jedoch gleichzeitig mit Anerkennung Kenntnis
von den Anstrengungen, die einige Leitungsgremien der ver-
schiedenen Sportarten unternehmen, um den Rassismus zu
bekämpfen, und bittet in dieser Hinsicht alle internationalen
Sportgremien, über ihre nationalen, regionalen und interna-
tionalen Verbände eine Welt des Sports zu fördern, die frei
von Rassismus und Rassendiskriminierung ist;

67. begrüßt die besondere historische Dimension der
Fußball-Weltmeisterschaft 2010 der Fédération Internationa-
le de Football Association in Südafrika, mit der dieses sport-
liche Großereignis erstmals auf dem afrikanischen Kontinent
durchgeführt wurde;

68. bekundet ihre ernste Besorgnis über die jüngsten
rassistischen Zwischenfälle bei Sportveranstaltungen, die
sich insbesondere gegen Afrikaner und Menschen afrikani-
scher Abstammung richteten, und weist auf die Notwendig-
keit hin, diesem Erbe des Rassismus entgegenzuwirken;

69. bekundet in diesem Zusammenhang der Fédération
Internationale de Football Association ihre Anerkennung für
die Initiative, eine öffentlichkeitswirksame Kampagne gegen
den Rassismus im Fußball einzuleiten, und bittet die Fédéra-
tion, diese Initiative bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014
in Brasilien fortzusetzen;

70. fordert die Staaten auf, Sportgroßveranstaltungen
als wertvolle Informationsplattformen zur Mobilisierung der
Menschen und Vermittlung wichtiger Botschaften über
Gleichheit und Nichtdiskriminierung zu nutzen;

71. erkennt die Orientierungs- und Führungsrolle des
Menschenrechtsrats an und legt ihm nahe, die Umsetzung der
Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban und des
Ergebnisdokuments der Durban-Überprüfungskonferenz wei-
ter zu beaufsichtigen;

72. ersucht das Amt des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte, dem Menschenrechtsrat
weiterhin jede zur Erreichung seiner diesbezüglichen Ziele
erforderliche Unterstützung zu gewähren;

V

Folgemaßnahmen

73. empfiehlt nachdrücklich, die künftigen der Weiter-
verfolgung der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendis-
kriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängende Intoleranz und der Umsetzung der Erklärung und
des Aktionsprogramms von Durban649 gewidmeten Sitzungen
des Menschenrechtsrats so anzuberaumen, dass eine breite
Beteiligung möglich ist und eine Überschneidung mit den Sit-
zungen, in denen die Generalversammlung diesen Punkt be-
handelt, vermieden wird;

74. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution samt Empfeh-
lungen vorzulegen;

75. beschließt, mit dieser wichtigen Angelegenheit auf
ihrer sechsundsechzigsten Tagung unter dem Punkt „Beseiti-
gung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeind-
lichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz“ befasst
zu bleiben.

RESOLUTION 65/241

Verabschiedet auf der 73. Plenarsitzung am 24. Dezember 2010,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 85 Stimmen bei 26 Ge-
genstimmen und 46 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/65/456/Add.3, Ziff. 25)663:

Dafür: Afghanistan, Albanien, Andorra, Argentinien, Armeni-
en, Australien, Belgien, Belize, Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Bulgarien, Burundi, Chile, Costa Rica, Dänemark,
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guate-
mala, Guyana, Honduras, Irak, Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
maika, Japan, Kanada, Kasachstan, Kroatien, Lettland, Libanon,
Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malediven,

663 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosni-
en und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Grie-
chenland, Irland, Island, Israel, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Neu-
seeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika und Zypern. 




